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Die Wirkung der Reizgifte auf den menschlichen Körper
Von Dr. med. Fritz Schwarz, Oberarzt am Gerichtlich-medizinischen Institut der Universität Zürich

Wer je in Gasschutzkursen dem Laien das
Wesen der chemischen Reizwirkung auf den
lebenden Organismus klar machen sollte, dem fiel
immer wieder auf, wie schwierig es dem Nicht-
mediziner ist, sich unter dem Begriff des chemischen

Reizes und der damit verbundenen Reaktionen

unseres Körpers ein einigermassen zutreffendes

Bild zu machen. In den folgenden Ausführungen

sei deshalb versucht, in allgemein verständlicher

Weise über jene Vorgänge zu berichten, die
sich im lebenden Organismus abspielen, wenn er
von einem Reizgift getroffen worden ist. Unter
Reizwirkung und Reiz verstehen wir dabei
selbstverständlich nicht den normalen Reiz im Sinne
der Physiologie, wie zum Beispiel den Lichtreiz
oder den Schallreiz als adaequaten Reiz für Auge
und Ohr, sondern wir meinen darunter eine qualitativ

oder quantitativ abnorme Einwirkung im
Sinne einer Schädigung.

Zahlreiche Gifte der Industrie und Technik
(zum Beispiel Chlor, Säuren, Laugen etc.) sowie
fast alle chemischen Kampfstoffe gehören in die
Gruppe der Reizgifte, deren Eigentümlichkeit es

ist, ihre Wirkung vollständig oder weitgehend an
den zuerst getroffenen Körperflächen zu
erschöpfen. Durch diese lokalisierte Oberflächenwirkung

stehen die Reizgifte in scharfem Gegensatz

zu jenen Giften, die erst nach Eindringen in
die Blutbahn und in die Körperorgane (Resorption)

wirksam werden. Resorptionsgifte sind
beispielsweise Aether und Chloroform, die ja bei der
Narkose als Dampf in den Körper aufgenommen
werden und ihre Wirkung erst im Körperinnem
(Gehirn) entfalten, ohne am Ort der Aufnahme
(Atmungswege) eine stärkere Reizwirkung zu
erzeugen. Auch die meisten Vertreter der Stickgase

(Sauerstoffverdränger) unterscheiden sich in gleicher

Weise von den Reizgiften: bei Aufnahme in
reiner Form (zum Beispiel Kohlenoxyd) werden
wir eine Reizwirkung an den aufnehmenden
Oberflächen überhaupt nicht beobachten; die schädigende

Wirkung entfaltet sich wiederum erst im
Körperinnem (Sauerstoffverdrängung aus dem
Blut). Dass es neben reinen Reizgiften und reinen
Resorptionsgiften zahlreiche chemische Körper
gibt, die eine Mittelstellung einnehmen, die also
am Ort der Aufnahme eine mehr oder weniger
starke Reizwirkung auszulösen vermögen,
teilweise aber auch noch resorbiert und im Innern des

Körpers wirksam werden, ist ja selbstverständlich.
Als Beispiel erwähnen wir das Yperit, das auf der
Haut schwerste Reizerscheinungen hervorruft, zu
einem kleinen Teil aber durch die Haut zu dringen
vermag, mit dem Blutstrom in den Körper gelangt
und dort unter Umständen schwere Organschädigungen

hervorruft.
Die Wirkung der Reizgifte haben wir also in

erster Linie an den betroffenen Oberflächen zu
erwarten, d. h. auf Haut und Schleimhäuten. Bei
Reizgiften, die wir verschlucken, werden die
Schleimhäute des Rachens, der Speiseröhre und
des Magendarmkanals in erster Linie betroffen
sein, bei Reizgiften dagegen, die wir einatmen,
hauptsächlich die Schleimhäute der Atemwege
und die Bindehäute der Augen.

Treffen Teilchen eines Reizgiftes eine Haut
oder eine Schleimhaut, dann können sie als ganze
Moleküle, entsprechend der chemischen Konstitution,

in spezifischer Weise reizend wirken. Sie
können den Reiz aber auch erst dadurch setzen,
dass sie irgendeine Reaktion mit der lebenden
Unterlage eingehen. Die Art der Reaktion, die
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